
 

verabschiedet von der Gesamtkonferenz am 7. Mai 2012, ergänzt im November 2014 um Fahrten  
in der 9.,10. und 12. Klasse 
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2. Klassenfahrten 
 
 
2.1. Über alle Klassenfahrten, die die nachfolgenden Bedingungen nicht erfüllen, ist der Schulel-

ternbeirat vorab zu informieren. Insbesondere abweichende Kosten sind vorab, also vor Ab-
schluss von Verträgen, am Elternabend in geheimer Abstimmung abzustimmen und mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden Eltern zu genehmigen. 

 
 

Kl. Anz. Tage Zeitpunkt Zielort Inhalt Max. Kosten pro 
Schüler/-in 

05 1 3 vor oder nach den Herbst-
ferien 

DJH  oder Jugend-
camp im Radius bis 
120 km um die Schule 
 

- Förderung der Klassengemein-
schaft 
- Natur und Umwelt 
- Erlebnispädagogik 

Ca. 110,- € ein-
schließlich VP 
und Programm 

07 1 4-5      alle Klassen fahren zum 
gleichen Termin,  
zeitgleich mit Berufsprak-
tikum der Stufe 8, Stufen-
projekt 5 und Stufenpro-
jekt 6.  

Deutschland, Öster-
reich und Benelux-
Länder 

-Förderung der Klassen- und 
Stufengemeinschaft 
- sportliches Aktivprogramm 
- Natur- und Umweltpädagogik 

Ca. 200,- 250,- € 
einschließlich VP 
und Programm 

10 1 5 alle Klassen fahren zum 
gleichen Termin,  
zeitgleich mit Berufsprak-
tikum der Stufe 8, Stufen-
projekt 5 und Stufenpro-
jekt 6. 

Deutschland und eu-
ropäisches Ausland 

- Förderung der Klassen- und    
Stufengemeinschaft 
- Politik, Wirtschaft und Kultur 
 

 Ca. 300,- € ein-
schließlich VP 
und Programm 

12 1 5 Letzte Woche vor den 
Osterferien  

Deutschland und eu-
ropäisches Ausland 

- Fachbezogene Studienfahrten 350,- - 400,- € 
inkl. VP und Pro-
gramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


